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Regierungsratsbeschluss 
  

RRB Nr.: 771/2021 

Datum RR-Sitzung: 23. Juni 2021 

Direktion: Direktion für Inneres und Justiz 

Geschäftsnummer: 2021.DIJ.3524 

Klassifizierung: Nicht klassifiziert 

  

Familienzulagenkommission. Rücktritt und Ernennung eines Mitglieds 

1. Der Regierungsrat nimmt Kenntnis vom Rücktritt von Herrn Christoph Erb als Vertreter der Arbeit-
geber in der Familienzulagenkommission per 31. Mai 2021 und dankt ihm für die geleisteten Dienste. 

2. Für die verbleibende Amtszeit bis am 31. Dezember 2024 wird Herr Lars Guggisberg als Vertreter 
der Arbeitgeber in der Familienzulagenkommission ernannt. 

3. Rechtsgrundlagen: 
Art. 31 Abs. 3 Gesetz über die Familienzulagen (KFamZG; BSG 832.71)  
 

 
 Im Namen des Regierungsrates 
  
 

 
  
 Christoph Auer 

Staatsschreiber 
 
 
 
 
Verteiler 
‒ Berner KMU, Herr Lars Guggisberg, Geschäftsführer, Technikumstrasse 14, Postfach 1314, 3401 Burgdorf 
 
 


